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I 0202/2017 (DDI) 

Interpellation Roberto Conti (SVP, Bettlach): Unbewilligte Demonstration in der 

Stadt Solothurn vom 20.10.2017 (08.11.2017)  

 

Nach der ebenso unbewilligten Demonstration vom 10.08.2016 marschierte am 20.10.2017, 

also etwas mehr als ein Jahr später, erneut eine unbewilligte Demonstration unter dem Na-

men «Antifa» durch die Stadt. Die Stadt Bern hatte im Vorfeld die gleiche unbewilligte Anti-

fa-Demonstration zweimal verboten, so suchte man denn halt die willige Stadt Solothurn auf, 

wohl nach dem Motto «Solothurn macht’s». Die linken Demonstranten brüsteten sich mit der 

Aussage «Antifa braucht keine Bewilligung und lässt sich nicht kriminalisieren». 150-200 teils 

vermummte Demonstranten zogen mit Pyros und Böllergeschossen durch die Solothurner-

Vorstadt und ein massives Polizeiaufgebot mit über 200 Polizisten war die Folge. 

 

In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung der folgenden Fra-

gen: 

1. Warum liess man diese unbewilligte Antifa-Demo vom 20.10.17 in Solothurn zu, warum 

hat man sie nicht verhindert? Wer fällte diesen Entscheid? 

2. Die Polizei konnte gemäss Angaben 68 Personen kontrollieren, 8 Demonstranten wurden 

angehalten und 4 wurden weggewiesen. Warum marschierten gleichwohl vermummte 

Demonstranten und diverse mit gefährlichen Pyros und Böllerschüssen mit? 

3. Wie hoch sind die Kosten des Polizeieinsatzes, detailliert aufgelistet? 

4. Welche Sachbeschädigungen und Sprayereien wurden verursacht und wie hoch sind deren 

Kosten? 

5. Werden die Kostenverursacher (Ziffern 3. und 4.) zur Kasse gebeten? 

6. Wie gewichtet die Regierung die Interessenabwägung zwischen Missachtung der Bewilli-

gungspflicht und dem Demonstrationsrecht? Billigt sie den Entscheid, diese Demonstration 

wie beschrieben durchführen zu lassen anstatt sie zu verhindern? 

7. Werden in Zukunft aufgrund dieser beiden Präjudizereignisse vom 10.08.16 und 20.10.17 

weitere oder sogar alle in der Schweiz unbewilligten Demonstrationen in die schönste Ba-

rockstadt verlegt und zugelassen? 

8. Wäre die Regierung bereit, der Stadt Solothurn die Entscheidungskompetenz zu entzie-

hen, da diese offensichtlich nicht gewillt ist, unsere Rechtsordnung konsequent durchzu-

setzen? 

 

Begründung 08.11.2017: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Roberto Conti, 2. Walter Gurtner, 3. Beat Künzli, Richard Aschberger, 

Matthias Borner, Johannes Brons, Markus Dick, Jacqueline Ehrsam, Tobias Fischer, Josef Fluri, 

Peter M. Linz, Hans Marti, Stephanie Ritschard, Christine Rütti, Rolf Sommer, Rémy Wyssmann 
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